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Informationen nach § 125 Abs. 1 in Verbindung mit § 125 Abs. 5 Aktiengesetz, Tabelle 3 des Anhangs 
der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Information pursuant to Section 125 para. 1 in conjunction with section 125 para. 5 of the German 
Stock Corporation Act (AktG), Table 3 of the Annex to the Commission Implementing Regulation (EU) 
2018/1212

A. Inhalt der Mitteilung
     Specification of the message

1.	 Eindeutige Kennung des Ereignisses 
Unique identifier of the event

ordentliche Hauptversammlung der Bechtle 
Aktiengesellschaft 2026; 
im Format gemäß Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/1212: BECoHV260617

Annual General Meeting of Bechtle Aktien- 
gesellschaft 2026; 
in the format pursuant to Commission
Implementing Regulation (EU) 2018/1212: 
BECoHV260617

2.	 Art der Mitteilung 
Type of Message

Einberufung der ordentlichen Hauptversamm-
lung; 
im Format gemäß Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/1212: NEWM 

Convocation of the Annual General Meeting; 
in the format pursuant to Commission Imple-
menting Regulation (EU) 2018/1212: NEWM

B. Angaben zum Emittenten
    Specification of the issuer

1.	 ISIN DE0005158703

2.	 Name des Emittenten 
Name of Issuer

Bechtle Aktiengesellschaft

C. Angaben zur Hauptversammlung
    Specification of the meeting

1.	 Datum der Hauptversammlung 
Date of the General Meeting

17. Juni 2026; 
im Format gemäß Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/1212: 20260617

June 17, 2026; 
in the format pursuant to Commission Imple-
menting Regulation (EU) 2018/1212: 20260617

2.	 Uhrzeit der Hauptversammlung 
Time of the General Meeting

10:00 Uhr MESZ; 
im Format gemäß Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/1212: 08:00 Uhr UTC (koordinierte Welt-
zeit)

10:00 hours (CEST); 
in the format pursuant to Commission Imple-
menting Regulation (EU) 2018/1212: 08:00 hours 
UTC (Coordinated Universal Time)
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3.	 Art der Hauptversammlung 
Type of General Meeting

Ordentliche Hauptversammlung mit physi-
scher Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevoll-
mächtigten; 
im Format gemäß Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/1212: GMET

Annual General Meeting with physical atten-
dance of shareholders or their proxy represen-
tatives; 
in the format pursuant to Commission Imple-
menting Regulation (EU) 2018/1212: GMET

4.	 Ort der Hauptversammlung 
Location of the General Meeting

Ort der Hauptversammlung mit physischer  
Präsenz der Aktionäre:
Konzert- und Kongresszentrum Harmonie,  
Allee 28, 74072 Heilbronn, Deutschland

Location of the Annual General Meeting with 
physical attendance of the shareholders:
Konzert- und Kongresszentrum Harmonie,  
Allee 28, 74072 Heilbronn, Germany

5.	 Aufzeichnungsdatum 
Record Date

26.05.2026, 24:00 MESZ;
im Format gemäß Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/1212: 
20260526 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

May 26, 2026, 24:00 CEST;
in the format pursuant to Commission 
Implementing Regulation (EU) 2018/1212: 
20260526 22:00 hours UTC (Coordinated 
Universal Time)

6.	 Uniform Resource Locator (URL) www.bechtle.com/hv2026

Weitere Informationen zur Einberufung der Hauptversammlung  
(Blöcke D bis F der Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212)

Further information on the convocation of the Annual General Meeting 
(Sections D to F of Table 3 of the Annex to the Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1212)

Weitere Informationen über 
•	 die Teilnahme an der Hauptversammlung (Block D),
•	 die Tagesordnung (Block E) sowie 
•	 die Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte (Block F) 
sind auf der folgenden Internetseite zu finden:
www.bechtle.com/hv2026

Further information on 
•	 participation in the general meeting (Section D)
•	 the agenda (Section E) and 
•	 the specification of the deadlines regarding the exercise of other shareholders rights (Section F) 
can be found on the following website:
www.bechtle.com/hv2026
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Bechtle Aktiengesellschaft

Neckarsulm

Wertpapierkennnummer: 515870 
ISIN: DE0005158703 

Wir laden hiermit unsere Aktionär:innen zu der 

am Mittwoch, 17. Juni 2026, um 10.00 Uhr

im Konzert- und Kongresszentrum Harmonie, Allee 28, 74072 Heilbronn, stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung 2026

ein. 

Die ordentliche Hauptversammlung wird als Präsenzversammlung in Heilbronn abgehalten. Wir 
werden für unsere angemeldeten Aktionär:innen und deren Bevollmächtigte die Hauptversamm-
lung auch in diesem Jahr zusätzlich wieder vollständig in Bild und Ton live über das Online-Portal 
übertragen. Zudem bieten wir Ihnen erneut die Möglichkeit, über das Online-Portal ab Erhalt Ihrer 
Eintrittskarte mit den Zugangsdaten für das Online-Portal Ihre Stimmen im Wege der elektroni-
schen Briefwahl abzugeben oder den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter online 
zu bevollmächtigen und ihm Weisungen zu erteilen. Nähere Angaben hierzu finden Sie unter  
„II. 2. Online-Portal“.

I.	 Tagesordnung und Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungs- 
	 gegenständen

1.	 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 
31. Dezember 2025, des zusammengefassten Lageberichts, des Berichts des Aufsichtsrats 
sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB, 
jeweils für das am 31. Dezember 2025 abgelaufene Geschäftsjahr 2025 

Die genannten Unterlagen sowie der zusammengefasste nichtfinanzielle Bericht für die  
Gesellschaft und den Konzern und der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des  
Bilanzgewinns sind ab Einberufung der Hauptversammlung im Internet unter  

www.bechtle.com/hv2026 

zugänglich. Auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

www.bechtle.com/hv2026  

finden sich auch Erläuterungen, warum zu diesem Tagesordnungspunkt kein Beschluss gefasst 
werden soll. 

2.	 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss der Becht-
le Aktiengesellschaft ausgewiesenen Bilanzgewinn des Geschäftsjahrs 2025 in Höhe von 
EUR 88.200.000,00 wie folgt zu verwenden: 

-	 Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,70 
je dividendenberechtigter Stückaktie (ISIN: DE0005158703) 
auf 126.000.000 Stückaktien	 EUR 88.200.000,00
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Soweit die Gesellschaft am Tag der Hauptversammlung eigene Aktien hält, wird in der Haupt-
versammlung ein dahingehend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, 
nämlich bei unveränderter Ausschüttung von EUR 0,70 je dividendenberechtigter Stückaktie 
den entsprechend verbleibenden Betrag in andere Gewinnrücklagen einzustellen. 

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Haupt-
versammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, d. h. am 22. Juni 2026, zur Auszahlung fällig. 

3.	 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 
2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands, die im Geschäftsjahr 
2025 amtiert haben, für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

4.	 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats, die im Geschäfts-
jahr 2025 amtiert haben, für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

5.	 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026, des 
Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen sowie des 
Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026

a)		 Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses, schlägt der Aufsichtsrat vor, die  
Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer und  
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 sowie zum Prüfer für die etwaige prü-
ferische Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2026 enthaltenen verkürz-
ten Abschlusses und Zwischenlageberichts sowie für eine etwaige prüferische Durchsicht 
zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen im Sinne von § 115 Abs. 7 WpHG zu wählen,  
sofern eine solche prüferische Durchsicht vor der nächsten Hauptversammlung erfolgt. 

b)	 Darüber hinaus schlägt der Aufsichtsrat – gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsaus-
schusses – vor, die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Prüfer 
der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026 zu wählen. Die Wahl zum 
Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026 erfolgt vorsorglich 
für den Fall, dass die Gesellschaft nach Umsetzung von Art. 37 der Richtlinie 2006/43/EG  
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 (Abschlussprüfer-RL) in der 
Fassung der Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom  
14. Dezember 2022 (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) durch den deut-
schen Gesetzgeber im Geschäftsjahr 2026 zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet 
und eine ausdrückliche Wahl des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung durch die 
Hauptversammlung verlangt sein sollte, die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
also nach dem deutschen Umsetzungsrecht nicht ohnehin dem Abschlussprüfer obliegen 
sollte.

Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einfluss- 
nahme durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel im  
Sinne von Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an 
die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des  
Beschlusses 2005/909/EG der Kommission) auferlegt wurde. 

6.	 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts

Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft haben gemäß § 162 AktG einen Bericht über die im 
Geschäftsjahr 2025 gewährten und geschuldeten Vergütungen für die Mitglieder des Vorstands 
und des Aufsichtsrats erstellt. Dieser Bericht wird gemäß § 120a Abs. 4 AktG der Hauptver-
sammlung zur Billigung vorgelegt. 
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Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer der Gesell-
schaft geprüft und mit einem Prüfungsvermerk versehen. Der Vermerk über die Prüfung des 
Vergütungsberichts ist dem Vergütungsbericht beigefügt.

Der Vergütungsbericht (nebst dem Vermerk des Abschlussprüfers) ist ab Einberufung der 
Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft

www.bechtle.com/hv2026 

kostenfrei öffentlich zugänglich und wird dort auch während der gesamten Hauptversamm-
lung zugänglich sein (§ 124a Satz 1 Nr. 4 AktG). Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Haupt-
versammlung vor, den nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsbericht für das  
Geschäftsjahr 2025 zu billigen.

II.	 Weitere Angaben und Hinweise zur Einberufung

1.	 Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts (inklusive der 
Ausübung des Stimmrechts mittels Briefwahl oder durch einen Bevollmächtigten) sind nur die-
jenigen Aktionär:innen berechtigt, die sich zur Hauptversammlung anmelden („Anmeldung“) 
und der Gesellschaft die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus-
übung des Stimmrechts nachweisen („Nachweis“). Die Anmeldung bedarf der Textform.

Für den Nachweis reicht ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform in deutscher oder eng-
lischer Sprache durch den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis muss 
sich auf den Geschäftsschluss des zweiundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, 
mithin auf den Ablauf des 26. Mai 2026 (d. h. 26. Mai 2026, 24.00 Uhr MESZ) beziehen („Nachweis-
zeitpunkt“). Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung so-
wie für die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär:in nur, wer den Nachweis der Berechtigung 
zur Teilnahme an der Hauptversammlung bzw. zur Ausübung des Stimmrechts erbracht hat. 
Dies bedeutet, dass Aktionär:innen, die ihre sämtlichen Aktien erst nach dem Nachweiszeit-
punkt erworben haben, weder an der Hauptversammlung teilnehmen können noch Stimmrech-
te in der Hauptversammlung haben. Die Anmeldung und der Nachweiszeitpunkt haben keine 
Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien. Aktionär:innen, die ihre Aktien nach dem 
Nachweiszeitpunkt veräußern, sind deshalb – bei rechtzeitiger Anmeldung und Vorlage des 
Nachweises – im Verhältnis zur Gesellschaft trotzdem zur Teilnahme an der Hauptversamm-
lung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt. Der Nachweiszeitpunkt ist für die Dividen-
denberechtigung ohne Bedeutung.

Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft spätestens am Mittwoch,  
10. Juni 2026, 24.00 Uhr, unter folgender Adresse zugehen:

Bechtle Aktiengesellschaft 
c/o HV-Management GmbH 
Postfach 420133 
68280 Mannheim

oder per Telefax: +49 621 37909086

oder per E-Mail: anmeldestelle@hv-management.de

Die Vorlage der Eintrittskarte an der Eingangskontrolle zur Hauptversammlung ist nicht Teil-
nahmevoraussetzung, sondern dient lediglich der Vereinfachung des Ablaufs.
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2.	 Online-Portal

Wir werden auch in diesem Jahr zusätzlich zur Präsenz-Hauptversammlung als Service für  
unsere Aktionär:innen erneut ein passwortgeschütztes Online-Portal anbieten, mit dem Sie 
in gleicher Form wie in der letztjährigen Hauptversammlung bestimmte Rechte wahrnehmen 
können und die gesamte Hauptversammlung in Bild und Ton live am 17. Juni 2026 ab 10.00 Uhr 
verfolgen können.

Diese Möglichkeit steht wie in den Vorjahren nur denjenigen Aktionär:innen zur Verfügung, die 
sich gemäß dem unter der vorstehenden Ziffer 1. beschriebenen Verfahren ordnungsgemäß 
angemeldet haben. Sie erhalten danach eine Eintrittskarte, die auch die Zugangsdaten zu dem 
Online-Portal enthält.

Das Online-Portal bietet Ihnen im Einzelnen folgende Möglichkeiten:

Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl

–	 Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigung und Weisungserteilung an den Stimm-
rechtsvertreter der Gesellschaft

–	 Bevollmächtigung eines Dritten in Textform

–	 Übermittlung einer bereits erfolgten Bevollmächtigung eines Dritten in unterschiedlichen 
Dateiformaten

–	 Liveübertragung der Hauptversammlung in Bild und Ton

Das Online-Portal wird unter 

www.bechtle.com/hv2026 

zugänglich sein.

3.	 Stimmrechtsausübung durch einen Bevollmächtigten oder mittels Briefwahl

a)	 Stimmrechtsausübung durch einen Bevollmächtigten

	 Die Aktionär:innen können ihr Stimmrecht nach entsprechender Erteilung einer Vollmacht 
auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Auch im Fall der Stimmrechtsausübung 
durch Bevollmächtigte sind eine fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und ein 
Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich.

	 Die Gesellschaft bietet ihren Aktionär:innen auch an, den von der Gesellschaft benannten 
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Auch in diesem Fall sind 
eine fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und ein Nachweis des Anteilsbesit-
zes erforderlich. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter übt das Stimm-
recht ausschließlich auf der Grundlage der vom/von der Aktionär:in erteilten Weisungen aus. 
Ohne konkrete Weisung des/der Aktionär:in ist der von der Gesellschaft benannte Stimm-
rechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. Ebenso wenig nimmt der von der 
Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter Aufträge zum Einlegen von Widersprüchen 
gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen entgegen.

	 Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevoll-
mächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Ein Formular für die Voll-
machts- und Weisungserteilung und weitere Informationen werden den Aktionär:innen,  
die sich fristgemäß angemeldet und den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht haben, mit 
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dem HV-Ticket übersandt. Darüber hinaus kann ein Formular, von dem bei der Vollmachts-
erteilung Gebrauch gemacht werden kann, auch im Internet unter

www.bechtle.com/hv2026

	 abgerufen werden und wird auf Verlangen auch jedem/r Aktionär:in unverzüglich und  
kostenlos übermittelt. Das Verlangen ist zu richten an:

	 Bechtle Aktiengesellschaft 
c/o HV-Management GmbH 
Postfach 420133 
68280 Mannheim

	 oder per Telefax: +49 621 37909086

	 oder per E-Mail: anmeldestelle@hv-management.de

	 Wenn ein Intermediär (z. B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechts-
berater oder ein diesen nach § 135 AktG gleichgestellter Rechtsträger bevollmächtigt wer-
den soll, besteht – in Ausnahme zu vorstehendem Grundsatz – ein Textformerfordernis 
weder nach dem Gesetz noch nach der Satzung der Gesellschaft. Wir weisen jedoch darauf 
hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigenden Rechtsträger möglicherweise eine be-
sondere Form der Vollmacht verlangen, weil sie gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüf-
bar festhalten müssen. Aktionär:innen, die einen Intermediär (z. B. ein Kreditinstitut), eine 
Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder einen anderen der in § 135 AktG die-
sen gleichgestellten Rechtsträger bevollmächtigen möchten, sollten sich deshalb mit diesen 
über ein mögliches Formerfordernis für die Vollmacht abstimmen.

	 Bevollmächtigungen, Vollmachtsnachweise sowie die Erteilung oder Änderung von Weisun-
gen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen der Gesellschaft 
bis spätestens Montag, 15. Juni 2026, 18.00 Uhr, unter der folgenden Adresse zugehen:

	 Bechtle Aktiengesellschaft 
c/o HV-Management GmbH 
Postfach 420133 
68280 Mannheim

	 oder per Telefax: +49 621 37909086

	 oder per E-Mail: anmeldestelle@hv-management.de

	 Aktionär:innen können außerdem über die Internetseite 

	 www.bechtle.com/hv2026 

	 unter Nutzung des Online-Portals Vollmachten an Dritte und den von der Gesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertreter erteilen. Bevollmächtigungen, Vollmachtsnachweise sowie 
die Erteilung von Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
können über das Online-Portal – auch über den 15. Juni 2026, 18.00 Uhr, hinaus – noch bis zum 
Beginn der Abstimmungen in der Hauptversammlung übermittelt oder geändert werden.

	 Im Fall einer persönlichen Teilnahme der Aktionär:innen an der Hauptversammlung können 
Bevollmächtigungen, Vollmachtsnachweise sowie Weisungen an den von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter auch an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptver-
sammlung erteilt, geändert oder widerrufen werden. Dafür können die Formulare verwen-
det werden, die vor Ort bereitgehalten werden.
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b)	 Stimmabgabe durch Briefwahl

	 Die Aktionär:innen können ihr Stimmrecht auch durch Briefwahl ausüben. Auch im Fall der 
Briefwahl ist eine fristgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforder-
lich. Bevollmächtigte Intermediäre (z. B. Kreditinstitute), Aktionärsvereinigungen, Stimm-
rechtsberater oder diesen nach § 135 AktG gleichgestellte bevollmächtigte Rechtsträger 
können sich ebenfalls der Briefwahl bedienen.

	 Briefwahlstimmen können ausschließlich im Wege elektronischer Kommunikation über die 
Internetseite 

	 www.bechtle.com/hv2026

	 unter Nutzung des Online-Portals abgegeben werden. Briefwahlstimmen können über das 
Online-Portal bis zum Beginn der Abstimmungen in der Hauptversammlung übermittelt 
oder geändert werden.

4.	 Rechte der Aktionär:innen nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG

a)	 Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit
 

	Gemäß § 122 Abs. 2 AktG können Aktionär:innen, deren Anteile zusammen den zwanzigs-
ten Teil des Grundkapitals (dies entspricht 6.300.000 Aktien der Bechtle Aktiengesellschaft) 
oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, verlangen, dass Gegenstände  
auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand 
muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss schriftlich 
an den Vorstand gerichtet werden und bei der Gesellschaft spätestens am Sonntag,  
17. Mai 2026, 24.00 Uhr, eingehen. Wir bitten, derartige Verlangen schriftlich an

	 Bechtle Aktiengesellschaft 
	Investor Relations 
Bechtle Platz 1 
74172 Neckarsulm

	 oder per E-Mail unter Hinzufügung des Namens des oder der verlangenden Aktionär:innen 
mit qualifizierter elektronischer Signatur an

	 ir@bechtle.com

	 zu übersenden.

	 Rechtzeitig eingehende Ergänzungsanträge, die den gesetzlichen Anforderungen genügen, 
werden – soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht wurden – unverzüg-
lich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien 
zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die 
Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter

	 www.bechtle.com/hv2026

	 bekannt gemacht.

b)	 Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionär:innen

	 Aktionär:innen können zudem gemäß § 126 Abs. 1 AktG Gegenanträge gegen Vorschläge 
von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung stellen so-
wie Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern gemäß  
§ 127 AktG übersenden. Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein; Wahl-
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vorschläge bedürfen keiner Begründung. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktio-
när:innen sind ausschließlich zu richten an:

	 Bechtle Aktiengesellschaft 
Investor Relations 
Bechtle Platz 1 
74172 Neckarsulm

	 oder per Telefax: +49 7132 981 4116

	 oder per E-Mail: ir@bechtle.com

	 Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge müssen nicht zugänglich  
gemacht werden.

	 Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionär:innen, die der Gesellschaft unter der vor-
stehend angegebenen Adresse spätestens am Dienstag, 2. Juni 2026, 24.00 Uhr, zugegan-
gen sind, werden nach Maßgabe von §§ 126, 127 AktG einschließlich des Namens des Aktio-
närs oder der Aktionärin, einer zugänglich zu machenden Begründung und einer etwaigen 
Stellungnahme der Verwaltung unverzüglich über die Internetseite

	 www.bechtle.com/hv2026

	 zugänglich gemacht.

	 Die Gesellschaft kann von einer Zugänglichmachung eines Gegenantrags und seiner  
Begründung sowie eines Wahlvorschlags absehen, wenn die Voraussetzungen des  
§ 126 Abs. 2 AktG vorliegen. Wahlvorschläge werden zudem nur zugänglich gemacht,  
wenn sie im Fall von Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprü-
fern den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person  
(§ 124 Abs. 3 Satz 4 AktG) sowie im Fall von Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmit- 
gliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichts- 
räten im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG enthalten.

c)	 Auskunftsrecht der Aktionär:innen

	 In der Hauptversammlung kann jede:r Aktionär:in vom Vorstand Auskunft über Angelegen-
heiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines 
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist (§ 131 Abs. 1 AktG). Das Auskunftsrecht kann 
in der Hauptversammlung ausgeübt werden, ohne dass es einer vorherigen Ankündigung 
oder sonstigen Mitteilung bedürfte. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung 
grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen. Der Vorstand ist berechtigt,  
in bestimmten, in § 131 Abs. 3 AktG geregelten Fällen die Auskunft zu verweigern.

Nähere Erläuterungen und Informationen zu den Rechten der Aktionär:innen nach §§ 122 Abs. 2, 
126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG stehen den Aktionär:innen auf der Internetseite der Gesell-
schaft unter

www.bechtle.com/hv2026

zur Verfügung.



11        

5.	 Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft und die dort nach § 124a AktG zugänglichen 
Informationen

Die Informationen nach § 124a AktG zur Hauptversammlung finden sich auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter

www.bechtle.com/hv2026

6.	 Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 126.000.000,00 und ist in 126.000.000 Stückaktien 
eingeteilt. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesamtzahl 
der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt  
damit 126.000.000.

7.	 Datenschutzhinweise

Die Gesellschaft verarbeitet zur Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung auf 
Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze personenbezogene Daten (insbesondere Vor- 
und Nachname, Anschrift, Aktienanzahl, Aktiengattung und Besitzart der Aktien; ggf. Name, 
Vorname und Anschrift eines von einem Aktionär oder einer Aktionärin benannten Bevoll-
mächtigten). Soweit diese personenbezogenen Daten nicht von den Aktionär:innen im Rahmen 
der Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben wurden, übermittelt die depotführende 
Bank die Daten an die Gesellschaft. Sofern Aktionär:innen oder ihre Bevollmächtigten mit uns 
in Kontakt treten, verarbeiten wir zudem diejenigen personenbezogenen Daten, die erforder-
lich sind, um etwaige Anliegen zu beantworten (etwa die vom Aktionär, der Aktionärin oder 
Bevollmächtigten angegebenen Kontaktdaten wie z.B. E-Mail-Adresse oder Telefonnummer). 
Gegebenenfalls verarbeitet die Gesellschaft auch Informationen zu Fragen, Wahlvorschlägen 
und Verlangen von Aktionär:innen oder ihren Bevollmächtigten. Sofern Aktionär:innen oder ihre 
Bevollmächtigten unser Online-Portal nutzen, gelten hierfür zusätzliche Datenschutzhinweise, 
die im Online-Portal jederzeit aufgerufen werden können.

Verantwortlicher, Zweck und Rechtsgrundlage 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist die Bechtle Aktiengesellschaft, Bechtle Platz 1, 
74172 Neckarsulm. Die Datenverarbeitung dient dem Zweck, den Aktionär:innen und ihren Be-
vollmächtigten die Teilnahme an der Hauptversammlung sowie die Ausübung ihrer Rechte vor 
und während der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Datenverarbeitung ist für die ord-
nungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie zur Ermöglichung der Teil-
nahme der Aktionär:innen an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO). Sofern Aktionär:innen oder ihre Bevollmächtigten das Online-Portal 
nutzen, verarbeiten wir insoweit personenbezogene Daten mit Einwilligung der betroffenen 
Person gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a) und Art. 7 DSGVO. Die Erteilung der Einwilligung ist frei-
willig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Wir weisen jedoch 
darauf hin, dass im Falle des Widerrufs die Nutzung des Online-Portals ggf. ganz oder teilweise 
nicht mehr möglich ist.

Empfänger 

Die Gesellschaft beauftragt anlässlich ihrer Hauptversammlung verschiedene externe Dienst-
leister. Diese erhalten von der Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, die für die 
Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind, und verarbeiten die Daten aus-
schließlich nach Weisung der Gesellschaft. Zudem werden personenbezogene Daten über das 
Teilnehmerverzeichnis zur Verfügung gestellt. 
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Speicherdauer 

Die Gesellschaft speichert die personenbezogenen Daten, solange dies für die vorstehend be-
schriebenen Zwecke erforderlich ist, soweit nicht gesetzliche Vorschriften zu einer weiteren 
Speicherung verpflichten oder eine längere Speicherung im Rahmen von gerichtlichen oder 
außergerichtlichen Streitigkeiten erforderlich ist. 

Betroffenenrechte 

Sie haben nach Kap. III der DSGVO unter bestimmten Voraussetzungen ein Auskunfts-, Berich-
tigungs- und Löschungsrecht sowie ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten und ein Recht auf Datenübertragung. Unter bestimmten Voraussetzun-
gen können Sie der Verarbeitung außerdem widersprechen. Diese Rechte können Sie über die 
nachstehend genannten Kontaktdaten geltend machen. Zudem steht Ihnen ein Beschwerde-
recht bei einer Aufsichtsbehörde nach Art. 77 DSGVO zu. 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:

Bechtle Aktiengesellschaft 
Investor Relations 
Bechtle Platz 1 
74172 Neckarsulm 
E-Mail: ir@bechtle.com

Neckarsulm, im Mai 2026

Bechtle Aktiengesellschaft

Der Vorstand
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Anfahrtsbeschreibung zum Konzert- und  
Kongresszentrum Harmonie

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Mit den Stadtbahnlinien S 4 und S 42 sowie den Buslinien 1, 5, 11, 12, 30 und 40 bis zur Haltestelle  
Harmonie/Kunsthalle. Ihre Eintrittskarte zur Hauptversammlung gilt als Fahrkarte innerhalb des 
Tarifgebiets des Heilbronner Hohenloher Haller Nahverkehrs (HNV). Sie können somit kostenlos 
zur Hauptversammlung an- und abreisen. Wir bitten die Besucher unserer Hauptversammlung, 
diese umweltfreundliche Reiseoption nach Möglichkeit zu nutzen.

Mit dem PKW

In Heilbronn der Beschilderung zum Parkhaus Harmonie folgen. Die Einfahrt zum Parkhaus befin-
det sich in der Gymnasiumstraße. Eingabe in das Navigationsgerät: Gymnasiumstr. 71. In der Tief-
garage der Harmonie können Sie für die Dauer der Hauptversammlung kostenfrei parken. Sollten 
hier alle Parkplätze belegt sein, weichen Sie bitte auf das Parkhaus Am Wollhaus aus. Ausfahr-
tickets für diese zwei Parkhäuser erhalten Sie am Informationsschalter auf der Hauptversamm-
lung. Bitte planen Sie bei Nutzung des Parkhauses Am Wollhaus weitere Laufwege zur Harmonie 
ein. Wir empfehlen die Anreise mit dem ÖPNV.

Bechtle AG
Bechtle Platz 1, 74172 Neckarsulm

Phone  +49 (0) 7132 981-0
ir@bechtle.com
bechtle.com


